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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z6;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Beachte

Besprechung in: SWK 2001, S 839 bis S 841;

Rechtssatz

Bezieht die Ehefrau des Abgabep<ichtigen keine Einkünfte, so wäre es dem Abgabep<ichtigen, der den

Familienwohnsitz, der vom Ort der Berufstätigkeit für eine tägliche Fahrtstrecke zumutbar entfernt ist, sie mehrere

Jahre beibehält, zumutbar gewesen, den Familienwohnsitz bereits seit langem an den Ort der Berufstätigkeit zu

verlegen (Hinweis E 25.11.1986, 86/14/0065; E 31.3.1987, 86/14/0165; Doralt, EStG2, § 4 Tz 352 D). Die durch die

Nichtverlegung des Familienwohnsitzes entstandenen Aufwendungen für Familienheimfahrten stellen solche iSd § 20

Abs 1 Z 2 lit a EStG 1988 dar. (Im konkreten Fall war hinsichtlich der Beibehaltung des Familienwohnsitzes ein Zeitraum

von 8 Jahren betroDen; die Entfernung zwischen Ort der Berufstätigkeit und Familienwohnsitz betrug 78 km und

wurde vom Abgabepflichtigen im Streitjahr 1989 etwa zweimal monatlich auf der Autobahn zurückgelegt.)
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